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Stadt Biberach an der Riß 

 

Amtliche Bekanntmachung 

2. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Biberach an der Riß 

über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen (Erschließungsbei-

tragssatzung) vom 20. Februar 2006  

 

Aufgrund der §§ 2, 26 Abs. 1 S. 3, 34, 38 Abs. 1 S. 2 i.V.m. § 31 Abs. 2 und § 38 Abs. 4 des Kommunal-
abgabengesetzes (KAG) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für Baden- Württemberg 
(GemO) hat der Gemeinderat der Stadt Biberach an der Riß am 13.05.2019 folgende 2. Satzung 
zur Änderung der Satzung der Stadt Biberach an der Riß über die Erhebung von Erschließungsbei-
trägen beschlossen: 
 

 
Artikel 1 

Änderungen 
 

 
§ 2 Umfang der Erschließungsanlagen wird wie folgt geändert: 
 
Absatz 1 erhält folgende Neufassung: 
 

(1) Beitragsfähig sind die Erschließungskosten 
 

1. für Anbaustraßen in 
 bis zu einer Breite von 
1.1 Kleingartengebieten und Wochenendhausgebieten 6 m; 
1.2 Kleinsiedlungsgebieten und Ferienhausgebieten 10 m, 

 bei nur einseitiger Bebaubarkeit 7 m; 
1.3 Dorfgebieten, reinen, allgemeinen und besonderen Wohngebieten und 

Mischgebieten 
 

14 m, 
 bei nur einseitiger Bebaubarkeit 8 m; 
1.4 urbanen Gebieten, Kerngebieten, Gewerbegebieten und anderen als den in 

Nrn. 1.1 und 1.2 genannten Sondergebieten 
 

18 m, 
 bei nur einseitiger Bebaubarkeit 12,5 m; 
1.5 Industriegebieten 20 m, 

 bei nur einseitiger Bebaubarkeit 14,5 m; 
2. für Wohnwege bis zu einer Breite von 5 m. 

 
 

§ 8 Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan die Geschosszahl 
festsetzt wird wie folgt geändert: 
 
Absatz 2 erhält folgende Neufassung: 
 

(2) Überschreiten Geschosse nach Abs. 1 die Höhe von 3,5 m, so gilt als Geschosszahl die Baumasse 
des Bauwerks geteilt durch die überbaute Grundstücksfläche und nochmals geteilt durch 3,5, 
mindestens jedoch die nach Abs. 1 maßgebende Geschosszahl; das Ergebnis wird auf eine volle 
Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet 
und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet 
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werden. 
 

§ 9 Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan eine Baumassen-
zahl festsetzt erhält folgende Neufassung: 
 

(1) Weist der Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse eine Baumassenzahl aus, so gilt als 
Geschosszahl die Baumassenzahl geteilt durch 3,5; das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, 
wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommas-
tellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet werden. 

 
(2) Ist eine größere als die nach Abs. 1 bei Anwendung der Baumassenzahl zulässige Baumasse ge-

nehmigt, so ergibt sich die Geschosszahl aus der Teilung dieser Baumasse durch die Grundstücks-
fläche und nochmaliger Teilung des Ergebnisses durch 3,5; das Ergebnis wird auf eine volle Zahl 
gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und 
Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet werden 

 
 
§ 10 Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan die Höhe der 
baulichen Anlagen festsetzt erhält folgende Neufassung: 
 

(1) Bestimmt der Bebauungsplan das Maß der baulichen Nutzung nicht durch die Zahl der Vollge-
schosse oder eine Baumassenzahl, sondern setzt er die Höhe baulicher Anlagen in Gestalt der 
maximalen Gebäudehöhe (Firsthöhe) fest, so gilt als Geschosszahl das festgesetzte Höchstmaß 
der Höhe der baulichen Anlage geteilt durch 

 

1. 3,0 für die im Bebauungsplan als Kleinsiedlungsgebiete (WS), reine Wohngebiete (WR), all-
gemeine Wohngebiete (WA), Ferienhausgebiete, Wochenendhausgebiete und besondere 
Wohngebiete (WB) festgesetzten Gebiete und 

2. 4,0 für die im Bebauungsplan als Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (MI), urbanen Gebieten 
(MU), Kerngebiete (MK), Gewerbegebiete (GE), Industriegebiete (GI) und sonstige Sonderge-
biete (SO) 

festgesetzten Gebiete; das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nach-kommastellen ab 
0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, 
auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet werden. 

 
(2) Bestimmt der Bebauungsplan das Maß der baulichen Nutzung nicht durch die Zahl der Vollge-

schosse oder eine Baumassenzahl, sondern setzt er die Höhe baulicher Anlagen in Gestalt der 
maximalen Traufhöhe (Schnittpunkt der senkrechten, traufseitigen Außenwand mit der Dach-
haut) fest, so gilt als Geschosszahl das festgesetzte Höchstmaß der Höhe der baulichen Anlage 
geteilt durch 
 
1. 2,7 für die im Bebauungsplan als Kleinsiedlungsgebiete (WS), reine Wohngebiete (WR), all-

gemeine Wohngebiete (WA), Ferienhausgebiete, Wochenendhausgebiete und besondere 
Wohngebiete (WB) festgesetzten Gebiete und 

2. 3,5 für die im Bebauungsplan als Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (MI), urbanen Gebieten 
(MU), Kerngebiete (MK), Gewerbegebiete (GE), Industriegebiete (GI) und sonstige Sonderge-
biete (SO) 

festgesetzten Gebiete; das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nach-kommastellen ab 
0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, 
auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet werden. 

 
(3) Ist im Einzelfall eine größere als die im Bebauungsplan festgesetzte Höhe baulicher Anlagen 

genehmigt, so ist diese gemäß Abs. 1 oder 2 in eine Geschosszahl umzurechnen. 
 

(4) Weist der Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse oder einer Baumassenzahl sowohl 
die zulässige Firsthöhe als auch die zulässige Traufhöhe der baulichen Anlage aus, so ist die 
Traufhöhe gemäß Abs. 2 und 3 in eine Geschosszahl umzurechnen. 
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Art. 2 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
 
Biberach, den 13.05.2019 
 
 
 
Zeidler 
Oberbürgermeister 
 
 


